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Der ·rv. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch 

den Vorsitzenden Richter Bundschuh und die Richter 

Dr. Zopfs, Römer, Dr . Schlichting und Terno auf cUe m'Ondli-' 
. . 

ehe yerhandlung vom 18. Mlrz 1992 

· für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten
· 

werden das ur­

teil.des 14. Zivilsenats in Freiburg des Ober­

landesgerichts KarlsrUhe vom 19. Dez� 1990 

aufgehoben und das Urteil der S. Zivilkammer 

des Landgerichts Freiburg vom 29. De�ember 1988 

·aboeändert, soweit. in diesen Urteilen zum 

Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. 

Die Klage wird insgesamt abgewiesen. 

Die · Kosten des Rechtsstreits trAgt der JC14ger. 

Von Rechts wegen 

Tatbestand; 

Die Parteien streiten um die Zahluno �iner Maklerpro­

vision in H�he von 21.888 DM nebst Zinsen f�r das Haus 

x.str aße in F . . Dieses Haus haben die Beklagten am 27. Ja­

nuar 1988 1m Wege der Zwangsversteigerung erworben. 

Der Klager.ist Makler. Die beiden Beklagten, von Beruf 

Krankengymnastin und Physiotherapeutin, unterzeichneten als 
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Auftrogge�r am 9. Mai 1986 zwei Fo�ulare des Kl!gers. 
Diese tragen die Oberschriften •veimittlungsauftrag und 
Entsch!digungsverei�arung" sowie "Reservier�gsvereinba­
runq•. Im erstgenannten Formular ist ·der Kaufpreis mit 

640.000 DM angenommen. In Abschnitt III "Entach!di;ungsver­
einbarung" hei�t es: 

1. Er1atz der Kosten (I 652 II BGB) und tdr 

Zeitaufwand 

Oer Auttraqgeher verpflichtet sich, ·Oem Makler 
. von den diesem aus Anla� der Verkaufsbearbei­

tung bisher entstandenen und in Durchführung 
· des Vermittlungs-auftrages entstehenden Kosten 

einschl. Zeitaufwand einen. Pauschalbetrag von 

DM 21. 888 . • - einschl. Mehrwertsteuer zu erstat­
ten, falls er seine J<aufabsich� autg_ibt 

2. Maklergebdhr .(Courtage) 

Die vereinbarte Maklergebuhr in HOhe von 3,42' 
einschl. Mehrwertsteuer vom Kaufpreis wird fäl­
lig, sobald infolge des Objektna�hweiaes oder 
1nfolge der Vermittlungsbemühun9en des Maklers 
ein notarieller Kautvertrag zustan�e kommt. Ein 
etwaiges Abweichen der Erwerbsbedingungen von 
den Bea1,ngungen . des Varmi ttlungsauft·rags (s. 
II) berQhrt den Provisionsanspruch Oea Maklers 
nicht. Ein bereits bezahlter Aufwendungsersatz 
wird auf die Provisionsforderung 4ea.Ma.ltlers 
anqerechnet. 

Zwischen 1. un� 2. ist handschriftlich. eingefQ;t •Auch 
1m Palle einer Versteiqerun;•. Nach·Nr. 3 ·der auf das ge� 
nannte Haus bezogenen "Reserv1erungavereinbarung" ziShlt der 
�aufintereaaent •an den Makler eine einma-lige Reservie- . 
runqsqeb\'lhr in HOhe .. von DM 21. 8;88, -. (einachl. MWSt) (3, 42% 
a"us ·nM 640.000,-)". Weiter l;lei�t es in·dea Pormular: 

· � 
I 

., 

.· 
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Die Reservierungsgebühr dient der pausch�len 
Abdeckung des Reservierungrisikos und der im 

Nichterwerbsfall dureh den Kaufintereaaenten 
eintretenden KOstenmehrbel�stunq dea Maklers. 
Sofern der Kaufinteressent im Falle des Ab­
schlusses des beabsichtigten notariellen· Ver­
trages eine MaklergabOhr zu bezahlen hat, wird 
die Reservierungagebü.hr in Anrechnung gebracht. 

Auch in diesem Formular ist unter 1. "Erwerbsabsicht• 
nach dem Text " . . •  folgendes Kaufobjekt angeboten bekommen•• 
handschrittlieh eingetragen "aus <1er zwangsver:steigerung". 

Nach der Behauptung des Xligers sind ctie handschr11:t­

·lichen Brglnzungen von den Parteien am 21. Hai 1986 verein-
. . 

·. . 

bart und eingetragen worde.n. Die Bekla�ten. halten sie für 
Pllachungen, den Ma�lervertrag für to�ichtig und hilfe­

weise den Maklerlohn fßr verwirkt. Sie rechnen weiter 

hi1fswei&e mit einem d.ie Klageforderung 'llber·ateig�nden 

Schadensersatzanspruch auf, der ihnen ihr•r Meinung nach 

zusteht, weil der IU!ger ihnen die Mietvertr,l;e zu spät 
übersandt und nicht auf das Sonderkündiqung•recht gemA� 

S S7a ZVG hingewiesen habe. 

Landgericht und Oberlandesqericht haben der Klaqe 

jeweils unter Zurückweisung von Teilen der Zinsforde­
rung - stattgegeben. Mit der Revision verfolgen die Beklag­
ten ihren Kla�eabweiaungaantrag Weiter .. FQr den Kllqer iat 
trotz ordnungsmAeiger· und rechtzeitiger Laduno in der 

. . : 

yerhandlung vor dem Senat niemand aufgetreten. 
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Entscheidungsqrdnde: 

Wegen der S4umnis des Klägers in der Revisionsverhand­

lung ist antraqsgeml� aufgrund einseitiger Verhandlung 

durch Verslumni·aurteil, jedoch nach sachpr\lfung, zu en�­

scheiden (BGHZ 37, 79,· 81). Die Revision fllhrt zur Klageab­

weisung_. Weg�n Verwirkung gema.� I 654 BGB steht dem Kllger 

.kein Anspruch zu. 

1. Die Ausgangsfrage, ob die PorteieD in zul!aai;er 

Weise eine gesonderte Provisionsabrede fllr �n Pall des Er­

werbs in der Zwangsversteiqerung·getrotfen haben (dazu BGHZ 

112, 59), hat da-s Berufungsgericht nach dem Ergebnis der . · 
von ihm durchgeführten Beweisaufnahme bejaht. Die gegen 

diese tatr�chte:rliche Pestste�lung.erhobenen verfahrensrü­

gen greiten ni�ht durch ($ S6Sa ZPO). 

2. Mit seiner Meinuno zu S 654 BGB hat sich das Beru­

fungsgericht Aber zur Rechtsprechung des Senats in Wider­

spruch gesetzt. 

a) Es f'llhr� aus: 

zwar verwirke der Makler seinen LOhnanapruch. wenn er 

mit an Vorsatz gl:enzender.Le1cht.tert1qkeit se1�en Auftrag-: 

gebar veranlasse, eine (formni�htigel Ankaufsverpflichtung 

zu unterzeichnen, um bei dem Auftraggeber den Ein�ruck ei-
. ner Verpflichtunq zum Kaut und zur Zahlung von ertolgsuna.b- · 

hlnqigem Mak�erlohn zu erwecken (vgl. dazu Senatsurteil vom 

16.10.1980 - IVa ZR .35/80 - WM .1981, 61 = NJW 1981·, 280 = 
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LM.BGB I 654 Nr. 10}. Das se1 hier a!Jer nicht geschehen. 

Die in den For.mularver�rlgen erkl&r� Erwerbsabsicht komme 

einer. Verpflichtung nicht gleich, zumal der Auftraggeber 

sich darin vorbehalten habe, von der Kautabsicht Abstand zu 

nehmen. ·In diesem Zusammenhang sei ohne Bedeutung, ob durch 

die Entschädigungshöhe mittelbar Erwerbsdruck ausgedbt wor­

den sei, weil das einer Ank.autsverpflichtuno nicht gleich­

stehe. 

b) Dem ist nicht zu folgen. Im Er�ebnis haben die Be- · 

klagten mit der Unterzeichnung der Pormulare des Kl!gers 

eine Anltautsverpflichtung llbe.rnommen. Durc::b cUa :Klausel · 

über die Reservierungsgebühr in Höhe der vollen Proviaion 

wurde ebenso wie durch die Klausel. da� bei Aufgabe· der 

Kautabsicht ein Pauschalbetrag in Höhe der vollen � 2r­

folgstall geschuldeten Provision von 21.888 DM zu zahlen 

ist, auf die Beklagten ein unangemessener Druc� zum Erwerb 

des GrundstOcks ausgeßbt • Demg-em!l3 · bedurf.ten die Abreden 

der·Par�eien zu ihrer G�ltiqkeit der notariellen Fora des 

S 313 BGB. Das ist für Vergleichbore P&lla vaa Senat schon 

mehrfach entschieden worden (vql. au�er dem im Berufungsur­

teil zitierten Urteil vom 15.3.1989 - IVa ZR 2/88 - versR 

1989, · 590 = WM 1989, 918 z .. B. BGHZ 103, 23S, 239 und insbe­

sondere das Urteil vom 2.7.1986- IVa ZR 102/85 - WM 1986, 

1438). 

. c) Unbeschadet ·der 1169'lichen Heilung &Ia Pormmangel.s . . 
nach I 313 Abs. 2 BOB (Senateurteil vom 28.1.1987 - .IVa ZR 

45/85- WM 1987, 510) urid unabhlngiq von der gem!� S 9 AGBG . : . 
zu bejahenden Unwirks

.
amlteit der Verptlic::htung, den Pau­

sehübetrag als Aufwendungsersatz zu zahlen (·BGHZ 99, 374, 

' 
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383!.), ist aber zu pr�ten, ob �er Makler in einem solchen 

Fal1 geml� S 654 BGB sich durch sein verhalten als des Mak­

lerlohnes unwürdig erwiesen hat. Auch das hat der Senat be­

reits verschiedentlich aus�esprochen (vgl. wiederum das 
oben unter b) erwAhnte Urteil vom 15.3.1989 Und insbesonde­

re die Urteile vom 4�10.1989 - IVa ZR 250/88- VersR 1989, 

1259 und vom 29.11.1989.- IVa ZR 206/88 -.VersR 1990, 266.). 

Er hat dazu ausgeführt, da� der Makler mit einer an Vorsatz 
qrenzenden Leichtfertigkeit seine Vertragapt1ichten 1m Sin� 

ne von 5 654 BGB verletze, wenn er davon ausgehen mQase. 

da� sein Auftragge�er ihm an Xenn�nissen und Erfahrungen 

unterlegen sei, und wenn· er di·ese Unkeruitnia ausnutze, um . . . . 
. 

. 

bei dem Auftraggeber die- irrige Vorste:llung �iner bereits 
bestehenden rechtlichen Bindung zu erwecken. 

d) So .lieqt es hier .  Die beiden B�klagten sind schon 

nach ihren Berufen dem Kllger an Kenntnissen und Erfah�un­
qen auf dem Gebiet des lmmobilienmaklerrechts. deutlich un­

terle9•n. Der Kl!ger hebt bei seiner Berufsbezeichnung un4 

in seinen Formularen mehrfach seine Mitgliedschatt � RinQ 

Deutseher Makler hervor. Er betont in einem "wichtige Vor� 

bemerkung" Überschriebenen Absatz des Auftragstormular$, 

da� der Abschluß jedes Maklervertrages ein besonderes Ver­
trauensverh!ltnis zwischen Auftraggeber und Makler voraus­
setze und daß zum Schutze dieses Vertrauenaverh&ltniaaes 

und tm Interesse des Ansehens dea Berufas�andes der Ring 

Deuteeher Makler seine Mitglieder · durch Satzung in besoncSe- . 

rer Weise zu ordnungsgeal�em GasehAftsgebaren verpflichtet 

hal:)e . Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten,_ die Be­
klaqten zur Unterzeichnung von Zahlungsve�tliehtungen zu 

veranlassen, die ihm in praktisch jedem Fall einen Betrag 

. 
\ 
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in voller Höhe der Provision einbringen sollten. Insbeson­

dere war au�h dann. wenn das Grundstßck nicht erworben wur­

de. "Autwendungsersatz" oder aber die lleservierun;sgebrutr 

jeweils in ProvisionshOhe zu zahlen, obwohl dem Kll.ger eine 

eaeaervierung• des schon in der Zwangsversteigerung befind­

lichen Grundstücks nicht m6glich war .
. 

Dem Klioer war die 

Zweifelhaftigkeit jeglichen Zahlungsverlangens 1m vorlie-· 

genden fall bekannt. Immerhin rechnete er nach der Aussage 

des zeugen H., auf den der Xl!ger sichtür seinen gesam­

ten Vortrag zum zustandekommen dar Erol.nzunosvereinbaruno 

berufen hat, �ami.t, da� er ohne eine solche Vereinb"-rung 

das ·Risiko eingehe. von �en Beklaoten·eine Provision nicht 

zu bekommen. 

Bundschuh Dr. Zopfs .Römer 

Dr. Schlichting· Terno 




